
 Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Anna Schwamberger, Katharina Schulze 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 12.07.2022

Ausstattung der Reiterstaffel München

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Polizeipferde wurden bei der Bayerischen Polizei für den 
Standort München im Jahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 neu 
beschafft?   3

1.2 Wie viele Polizeireiterinnen und -reiter wurden im Jahr 2021 sowie 
im ersten Halbjahr 2022 für den Standort München neu aus-
gebildet?   3

2.  Wie hoch waren die Kosten der Reiterstaffel für den Standort Mün-
chen im Jahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 (bitte Auflistung 
aller Ausgabeposten)?   3

3.1 Wie groß sind die Boxen der Pferde der Reiterstaffel München (An-
gabe bitte in qm)?   4

3.2 Wie lange haben die Pferde in München täglichen freien Auslauf in 
einer Gruppe (mindestens zwei Pferde zusammen) auf einer Koppel 
bzw. einem Paddock?   4

4.1 Wie viele Koppelflächen der Reiterstaffel München befinden sich in 
staatlichem Besitz oder sind gepachtet (bitte getrennte Auf-
listung)?   5

4.2 Wie viele Quadratmeter an Koppelfläche stehen pro Pferd in Mün-
chen zur Verfügung?   5

4.3 Welche Möglichkeiten bestehen zur Anmietung oder zum Kauf wei-
terer Koppelflächen in der unmittelbaren Umgebung des Standorts 
München?   5

5.1 Wie schätzt die Staatsregierung die Notwendigkeit einer Sanierung 
der Liegenschaften des Standorts München ein?   6

5.2 Welche Möglichkeiten bestehen zur Sanierung der bestehenden 
Liegenschaften in München?   6

5.3 Wer übernimmt die Kosten für die Sanierungen?   6
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6.1 Sind der Staatsregierung Schwierigkeiten in Bezug auf den maro-
den Reithallenbodenunterbau in München bekannt?   7

6.2 Wie schätzt die Staatsregierung das Verletzungsrisiko für Pferd und 
Reiterin/Reiter durch den maroden Reithallenbodenunterbau in 
München ein?   7

6.3 Für welchen Zeitraum ist eine Sanierung des maroden Reithallen-
bodenunterbaus in München angedacht?   7

7.1 Welche Reit- und Schutzausrüstung steht den Polizeireiterinnen und 
-reitern zur Verfügung?   7

7.2 Für welchen Teil der Reit- und Schutzausrüstung übernimmt der 
Staat die Kosten (bitte konkret aufschlüsseln)?   7

7.3 Welche Teile der Reit- und Schutzausrüstung müssen von den 
Polizeireiterinnen und -reitern auf eigene Kosten angeschafft wer-
den?   7

8.1 Welche Schutzausrüstung steht für die Polizeipferde zur Ver-
fügung?   8

8.2 Erachtet die Staatsregierung die derzeitige Schutzausrüstung für 
die Polizeipferde als ausreichend?   8

8.3 Warum ist ein Schutzschild für den Kopf des Pferds kein Bestandteil 
der Schutzausrüstung?   8

Anlage   9

Hinweise des Landtagsamts   10
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
vom 17.08.2022

1.1 Wie viele Polizeipferde wurden bei der Bayerischen Polizei für den 
Standort München im Jahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 neu 
beschafft?

Für die Polizeiinspektion Reiterstaffel München wurden im Rahmen der Bestands-
wechsel im Jahr 2021 insgesamt vier neue Pferde beschafft. Im ersten Halbjahr 2022 
wurde bislang kein neues Pferd beschafft.

1.2 Wie viele Polizeireiterinnen und -reiter wurden im Jahr 2021 sowie 
im ersten Halbjahr 2022 für den Standort München neu ausgebildet?

Im Jahr 2021 schlossen insgesamt sieben Polizeibeamtinnen ihre Qualifizierung zu 
Polizeireiterinnen ab.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt fünf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu Polizei-
reiterinnen und Polizeireitern erfolgreich qualifiziert. Die Qualifizierung eines weiteren 
Polizeibeamten begann im Juni 2022 und dauert noch an.

2.  Wie hoch waren die Kosten der Reiterstaffel für den Standort Mün-
chen im Jahr 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 (bitte Auflistung 
aller Ausgabeposten)?

Die Kosten für die Polizeiinspektion Reiterstaffel München beliefen sich im Jahr 2021 
auf 643.282,97 Euro, im ersten Halbjahr 2022 auf 247.599,92 Euro. Die Auflistung der 
einzelnen Kostenposten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Titel 2021 1. Halbjahr 2022
119 49 Vermischte Einnahmen -4.113,00 € -3.000,45 €

511 01 Geschäftsbedarf, Geräte Verw. 1.790,45 € 2.712,82 €

511 22 Geräte, Ausstattung Fachaufgaben 3.345,27 € 220,66 €

511 24 Beschaffung, Unterhalt Tiere 269.027,65 € 127.390,59 €

511 97 Ausstattung, Ausrüstung TK 496,49 € 295,66 €

511 98 Ausstattung, Ausrüstung Funk 0,00 € 296,16 €

514 01 Haltung Dienst-Kfz 39.495,27 € 16.173,76 €

514 11 Dienst- u. Sonderbekleidung, DKZ 58.046,89 € 11.478,06 €

514 12 Dienstkleidungszuschuss ab 2017 -13,18 € 0,00 €

514 21 Verbrauchsmittel Fachaufgaben 437,14 € 67,66 €

514 99 Verbrauchsmittel IT 0,00 € 129,52 €

517 01 Bewirtschaftung Gebäude 56.027,43 € 25.238,90 €

517 05 Heizung, Beleuchtung, Strom 32.379,13 € 13.474,74 €

518 01 Mieten, Pachten für Gebäude 68.124,97 € 33.288,60 €

518 18 Mieten, Leasing Dienst-Kfz 3.849,54 € 2.408,10 €

519 01 Bauunterhalt 35.911,16 € 6.081,88 €
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Titel 2021 1. Halbjahr 2022

525 75 Sonstige Fortbildungskosten 2.116,80 € 3.700,00 €

527 01 Reisekosten für Dienstreisen 3.859,35 € 1.544,34 €

532 01 Schadenersatz 11.255,11 € 6.093,92 €

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 489,24 € 5,00 €

547 26 Ausgaben Behindertenwerkstätten 661,26 € 0,00 €

811 01 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 € 0,00 €

812 01 Erwerb von Geräten u. Pferden 60.096,00 € 0,00 €

Gesamt 643.282,97 € 247.599,92 €

3.1 Wie groß sind die Boxen der Pferde der Reiterstaffel München (An-
gabe bitte in qm)?

3.2 Wie lange haben die Pferde in München täglichen freien Auslauf in 
einer Gruppe (mindestens zwei Pferde zusammen) auf einer Koppel 
bzw. einem Paddock?

Die Fragen 3.1 und 3.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Bei einem Pferd handelt es sich um ein Herdentier mit angeborenem Fluchtinstinkt, 
welches zudem ausreichender Bewegung bedarf. Diese drei Eigenschaften stellen 
die Grundlage jeglicher Bewertung über die Haltung und die Möglichkeit des Ein-
satzes der Polizeipferde dar.

Daneben entfalten die „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tier-
schutzgesichtspunkten“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz vom 09.06.2009, als Präzisierung des § 2 Tierschutzgesetz 
(TierSchG), bindende Wirkung für die Haltung von Pferden bei der Bayerischen Poli-
zei.

Eine weitere Sensibilisierung im Umgang mit dem Polizeipferd entfalten „Die Ethi-
schen Grundsätze des Pferdefreundes“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. 
– Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht (FN) und die „Leitlinien zum Tier-
schutz im Pferdesport“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(Stand: Juli 2020).

Diese Vorgaben bilden die wesentlichen Grundlagen der Ausbildung im Pferdesport 
und entfalten auch im Innenverhältnis der Polizei ihre bindende Wirkung. Sie sind 
nicht nur Bestandteil der täglichen Pferdepflege, sondern fester Bestandteil der Quali-
fizierung und der Aus- und Fortbildung im Polizeireitwesen. Das Polizeipferd nimmt 
daher in seiner Rolle als lebendiges Einsatzmittel bei der Bayerischen Polizei einen 
Sonderstatus ein.

Für den Erhalt der Gesundheit und der daraus resultierenden Einsatzfähigkeit der 
Dienstpferde erfolgt sowohl im Bereich der Haltung, der Aus- und Fortbildung als 
auch während des Einsatzgeschehens eine professionelle Belastungssteuerung der 
Polizeipferde, womit dem Tierschutzgedanken in allen Bereichen umfassend Rech-
nung getragen wird. Dem natürlichen Bewegungsdrang des Polizeipferds wird nicht 
zuletzt auch durch einsatzvorbereitende Maßnahmen (u. a. gezielte Bewegung z. B. 
in Form von Longieren und Reiten) Rechnung getragen.
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Die Pferdeboxen in der Liegenschaft der Polizeiinspektion Reiterstaffel München sind 
alle fast gleich groß und haben eine Fläche zwischen 12,4 qm und 12,9 qm.

Bei der Polizeiinspektion Reiterstaffel München werden grundsätzlich alle Pferde, 
die nicht bei Streifendiensten, Einsätzen oder Übungen eingesetzt werden, täglich 
mindestens für zwei Stunden zur freien Bewegung auf die Auslaufflächen gebracht.

Dies wird überwiegend von den zehn angestellten Pferdepflegerinnen und Pferde-
pflegern über den Tag hinweg organisiert und durchgeführt. Dabei wird gewähr-
leistet, dass mehrere Pferde gleichzeitig, aber einzeln auf aufeinander angrenzenden 
Auslaufflächen stehen. Hierdurch ist ihnen sowohl ein Blickkontakt als auch ein ein-
geschränkter Körperkontakt möglich.

4.1 Wie viele Koppelflächen der Reiterstaffel München befinden sich in 
staatlichem Besitz oder sind gepachtet (bitte getrennte Auflistung)?

Auf dem Areal der Polizeiinspektion Reiterstaffel München sind insgesamt vier Aus-
laufflächen vorhanden. Zudem wurden im Jahr 2019 weitere 900 qm Auslauffläche in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Liegenschaft in der Schichtlstraße angemietet. Der 
aktuelle Mietvertrag läuft bis mindestens 30.10.2024.

Für eine Weideunterbringung wurde zudem zusätzlich in 84431 Rattenkirchen ein 
Pferdeeinstellungsvertrag für gleichzeitig drei Dienstpferde geschlossen. Vertrags-
gegenstand ist hier die Einstellung von Dienstpferden in einem zugfreien Offenstall 
mit Weidegang.

4.2 Wie viele Quadratmeter an Koppelfläche stehen pro Pferd in Mün-
chen zur Verfügung?

Als gesamte Auslauffläche stehen am Standort der Polizeiinspektion Reiterstaffel 
München für 38 Pferde (Stand: Abfassung der Beantwortung) 2 843 qm zur Ver-
fügung. Hinzu kommen rund ca. 1,1 ha (11 000 qm) Weidefläche in Rattenkirchen, 
welche dort im Rahmen des bereits angeführten Pferdeeinstellungsvertrags zur Ver-
fügung steht.

4.3 Welche Möglichkeiten bestehen zur Anmietung oder zum Kauf wei-
terer Koppelflächen in der unmittelbaren Umgebung des Standorts 
München?

Es besteht ein genehmigter Raumbedarf inklusive Berücksichtigung des perspek-
tivischen Aufwuchses der Polizeiinspektion Reiterstaffel München. Die Immobilien 
Freistaat Bayern wurde mit der Einleitung eines Flächenmanagementprozesses be-
auftragt. Aufgrund der laufenden Abstimmungen im Zusammenhang mit der Stadt-
entwicklungsmaßnahme München Nord-Ost ist das Flächenmanagement hierzu nicht 
abgeschlossen.
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5.1 Wie schätzt die Staatsregierung die Notwendigkeit einer Sanierung 
der Liegenschaften des Standorts München ein?

5.2 Welche Möglichkeiten bestehen zur Sanierung der bestehenden 
Liegenschaften in München?

Die Fragen 5.1 und 5.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Es besteht ein genehmigter Raumbedarf inklusive Berücksichtigung des perspek-
tivischen Aufwuchses der Polizeiinspektion Reiterstaffel München. Die Immobilien 
Freistaat Bayern wurde mit der Einleitung eines Flächenmanagementprozesses be-
auftragt. Im Rahmen des Flächenmanagements wird im Regelfall nach Abschnitt B 
– Nr. 1.1 Richtlinien für die Durchführung von Hochbauaufgaben des Freistaates 
Bayern 2020 (RL-Bau 2020) durch die Immobilien Freistaat Bayern bei der Staats-
bauverwaltung ein baufachliches Gutachten erstellt, welches die Notwendigkeit bau-
licher Sanierungsmaßnahmen aufzeigt und bewertet. Aufgrund der laufenden Ab-
stimmungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsmaßnahme München 
Nord-Ost ist das Flächenmanagement allerdings noch nicht abgeschlossen.

Im Hinblick auf den gesamten Liegenschaftsbestand der Bayerischen Polizei steht 
jedoch bayernweit eine Vielzahl dringlicher Bau- und Sanierungsmaßnahmen an. 
Aufgrund der nur begrenzt für Baumaßnahmen zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel von aktuell 85 Mio. Euro für den Einzelplan 03 können Bau- oder Sanierungs-
maßnahmen nur Zug um Zug nach Priorität umgesetzt werden. Höchste Priorität 
hat hierbei die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Betriebssicherheit der 
Liegenschaften.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs zwingend notwendige Sofortmaßnahmen 
werden unabhängig hiervon umgehend durchgeführt.

5.3 Wer übernimmt die Kosten für die Sanierungen?

Die Kosten für Sanierungsmaßnahmen bei den Dienstgebäuden der Bayerischen 
Polizei werden aus den Mitteln des Bauhaushalts des Einzelplans 03 bestritten. Maß-
nahmen des Bauunterhalts sind aus den zugewiesenen Haushaltsmitteln des Polizei-
präsidiums München zu finanzieren. Bei angemieteten Liegenschaften ist darüber 
hinaus zu prüfen, ob die notwendige Sanierungsmaßnahme gegebenenfalls in den 
Verantwortungsbereich des Vermieters fällt.

Bayerischer Landtag    18. Wahlperiode  Seite 6 / 10 Drucksache 18 / 23953



6.1 Sind der Staatsregierung Schwierigkeiten in Bezug auf den maroden 
Reithallenbodenunterbau in München bekannt?

6.2 Wie schätzt die Staatsregierung das Verletzungsrisiko für Pferd 
und Reiterin/Reiter durch den maroden Reithallenbodenunterbau in 
München ein?

6.3 Für welchen Zeitraum ist eine Sanierung des maroden Reithallen-
bodenunterbaus in München angedacht?

Die Fragen 6.1, 6.2 und 6.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Die Abnutzung des Reithallenbodens ist dem Polizeipräsidium München bekannt. 
In den letzten Jahren wurde der Boden regelmäßig instand gesetzt und zwar durch 
Auffüllen des Bodens der Reithalle mit dem entsprechenden Textil-Sand-Gemisch 
sowie der dazugehörigen Begradigung. Darüber hinausgehende Maßnahmen waren 
bis dato nicht erforderlich.

Bei einem Sturzgeschehen hängt das Verletzungsrisiko für die Polizeireiterin bzw. 
den Polizeireiter maßgeblich von der jeweiligen Unfallsituation ab. Naturgemäß liegt 
bei Stürzen aus entsprechender Höhe, unabhängig vom jeweiligen Bodenbelag, ein 
erhöhtes Verletzungsrisiko vor.

7.1 Welche Reit- und Schutzausrüstung steht den Polizeireiterinnen 
und -reitern zur Verfügung?

Im Rahmen des Ausbaus der berittenen Einheiten bei der Bayerischen Polizei wurde 
die Ausrüstung und Ausstattung einer vollständigen Prüfung unterzogen und im Sinne 
von Standards vereinheitlicht. Details sind der Anlage zu entnehmen.

Zur weiteren Optimierung der reitspezifischen Schutzausstattung befassen sich die 
Fachexpertinnen und Fachexperten der tangierten Polizeiverbände fortlaufend mit 
neuen und auch innovativen Ausrüstungskomponenten.

7.2 Für welchen Teil der Reit- und Schutzausrüstung übernimmt der 
Staat die Kosten (bitte konkret aufschlüsseln)?

7.3 Welche Teile der Reit- und Schutzausrüstung müssen von den 
Polizeireiterinnen und -reitern auf eigene Kosten angeschafft wer-
den?

Die Fragen 7.2 und 7.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Grundsätzlich erhalten die Polizeireiterinnen und Polizeireiter neben der dienstlichen 
Polizeiuniform zusätzlich auch ihre Reitausrüstung vom Dienstherrn gestellt. Wäh-
rend bei der dienstlichen Uniform der Nachersatz unter Einsatz des hierfür gewährten 
Dienstkleidungszuschusses – wie bei allen anderen Uniformträgerinnen und Uniform-
trägern auch – selbst über den Web-Shop des Logistikzentrums Niedersachsen zu 
beschaffen ist, wird der Nachersatz der Reitausrüstung vom Dienstherrn gestellt.
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Zusätzlich wird die allgemeine Schutzausstattung für Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte dienstlich zur Verfügung gestellt.

8.1 Welche Schutzausrüstung steht für die Polizeipferde zur Verfügung?

8.2 Erachtet die Staatsregierung die derzeitige Schutzausrüstung für 
die Polizeipferde als ausreichend?

8.3 Warum ist ein Schutzschild für den Kopf des Pferds kein Bestandteil 
der Schutzausrüstung?

Die Fragen 8.1, 8.2 und 8.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Bei der Bayerischen Polizei sehen die einsatztaktischen Erwägungen vor, dass die 
berittenen Einheiten nur für Einsatzlagen ohne erhöhtes Gefährdungspotenzial ein-
gesetzt werden. Daher ist bislang keine besondere und zusätzliche Schutzausrüstung 
für Polizeipferde notwendig.

Im Rahmen des Einsatzes zum G7-Gipfel 2022 erfolgte der Einsatz der berittenen 
Einheiten im Bereich Elmau. Um dort bei den Pferden einen Schutz der Kopf-/Augen-
partie bei Einsätzen in dicht bewaldeten Gebieten (Unterholz/Gestrüpp) zu gewähr-
leisten, wurden Visiere aus durchsichtigem Kunststoff beschafft.

Die derzeit vorhandene Schutzausstattung der Polizeipferde wird insgesamt anhand 
des derzeitigen Einsatzspektrums der berittenen Einheiten der Bayerischen Polizei 
als ausreichend erachtet.
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Anlage

Persönliche Ausstattung

Nr. Bezeichnung Beschreibung Erstbeschaffung Intervall
Nachbeschaffung

1. Sommerreithose Stoffreithose mit Volllederbesatz aus Microfaser 2x pro Reiter bei Bedarf

2. Winterreithose Softshellhose mit wärmendem Innenflies und Volllederbesatz 2x pro Reiter bei Bedarf

3. Unterziehwäsche Hamar
Oberteil Atmungsaktives Langarmshirt 2x pro Reiter bei Bedarf

4. Unterziehwäsche Moos Unterteil Atmungsaktive lange Unterziehhose 1x pro Reiter bei Bedarf

5. Lederreithose Vollederhose 2x pro Reiter bei Bedarf

6. Reithandschuhe Sommer Dünner Reithandschuh aus Leder 1x pro Reiter bei Bedarf

7. Reithandschuhe Übergang Leicht gefütterter Reithandschuh aus Leder 1x pro Reiter bei Bedarf

8. Reithandschuhe Winter Gefütterter Reithandschuh aus Goretex 1x pro Reiter bei Bedarf

9. Reitstiefel Sommer Volllederreitstiefel 2x pro Reiter bei Bedarf

10. Reitstiefel Winter Volllederreitstiefel gefüttert 2x pro Reiter bei Bedarf

11. Unterziehhaube Atmungsaktive Unterziehhaube 1x pro Reiter bei Bedarf

12. Reithelm Perfexxion II 1x pro Reiter alle 3 Jahre
bzw. bei Bedarf

13. Reitmantel Wasserabweisender Goretex-Reitmantel mit Aufschrift Polizei und 
Hoheitsabzeichen 1x pro Reiter bei Bedarf

14. Regenponcho Wasserdichter Poncho 1x pro Reiter bei Bedarf

15. Poloshirt Poloshirt mit Aufschrift Polizei und Hoheitsabzeichen 4x pro Reiter bei Bedarf

16. Sporen - 1x pro Reiter bei Bedarf

17. Sporenriemen - 1x pro Reiter bei Bedarf

18. Schutzbrille Sportbrille mit durchsichtigen Gläsern zum Schutz vor Fliegen im 
Sommer und bei Schneetreiben im Winter 1x pro Reiter bei Bedarf

19. Einsatztaktische Weste Schwarze Netzweste mit vier Taschen vorne für Funk und Mobil-
telefon 1x pro Reiter bei Bedarf

20. Warnweste Reflektierende gelbe Warnweste 1x pro Reiter bei Bedarf

21. Einsatzhelm Modell P100N, mit Transporttasche 1x pro Reiter bei Bedarf

22. Stiefellampe Lampe 1x pro Reiter bei Bedarf

23. Einsatzstock Reiter (alt) Material: biegsames Gummi, Gesamtlänge 82,5 cm 1x pro Reiter bei Bedarf

24. Einsatzstock Reiter (neu) Material: Kunststoff, nicht biegsam, Gesamtlänge: 93 cm 1x pro Reiter bei Bedarf

25. Halterung für Einsatzstock Reiter Halterung aus Leder zur Befestigung am Sattel 1x pro Reiter bei Bedarf

26. Oberschenkelholster Reiter Set aus Standardholster und Oberschenkelbeinplatte Reiter mit 
Doppelgurt 1x pro Reiter bei Bedarf

27. Oberschenkelholster Reiter Set aus Standardholster und Oberschenkelbeinplatte Reiter mit 
Doppelgurt 1x pro Reiter bei Bedarf

Poolausstattung

Nr. Bezeichnung Beschreibung Erstbeschaffung Intervall
Nachbeschaffung

1. Sturzweste USG-Sicherheitsweste Eco Flexi, Level 3 bis zu 8x pro 
Standort Poolbestand

2. Satteltaschen für Einsatzhelm Flexible Helmtasche mit drei Befestigungsriemen bis zu 16x pro 
Standort Poolbestand

3. Helmleuchten Stirnlampen mit elastischen Bändern zur Befestigung am Helm bis zu 4x pro 
Standort Poolbestand

4. Zivile Überzüge Reithelm Helmüberzüge aus Stoff in verschiedenen Farben für Zivileinsätze bis zu 8x pro 
Standort Poolbestand

5. Sonstige Satteltaschen Satteltaschen 30 x 40 cm für Schreibmaterial und Regenjacken mit 
drei Befestigungsriemen

bis zu 16x pro 
Standort Poolbestand
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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